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KundmachungKundmachung
vom 15. März 2005

des Beschlusses Nr. 112/2004 des Gemeinsamendes Beschlusses Nr. 112/2004 des Gemeinsamen
EWR-AusschussesEWR-Ausschusses

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses: 9. Juli 2004
Zustimmung des Landtags: 16. Dezember 2004

Inkrafttreten für das Fürstentum Liechtenstein: 1. Mai 2005

Aufgrund von Art. 3 Bst. k des Kundmachungsgesetzes vom 17. April
1985, LGBl. 1985 Nr. 411, in der Fassung des Gesetzes vom 22. März 1995,
LGBl. 1995 Nr. 101, macht die Regierung im Anhang den Beschluss Nr.
112/2004 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses kund.

Der vollständige Wortlaut der EWR-Rechtsvorschriften, auf die im
Beschluss Nr. 112/2004 Bezug genommen wird, wird in der EWR-Rechts-
sammlung kundgemacht. Die EWR-Rechtssammlung steht in der Regie-
rungskanzlei zu Amtsstunden sowie in der Landesbibliothek zur Einsicht-
nahme zur Verfügung.

Fürstliche Regierung:
gez. Otmar Hasler
Fürstlicher Regierungschef
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AnhangAnhang

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 112/2004Nr. 112/2004
vom 9. Juli 2004

zur Änderung des Anhangs XVIII (Sicherheit undzur Änderung des Anhangs XVIII (Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, ArbeitsrechtGesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Arbeitsrecht

sowie Gleichbehandlung von Männern undsowie Gleichbehandlung von Männern und
Frauen) des EWR-AbkommensFrauen) des EWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geän-
dert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum, im Folgenden "Abkommen" genannt, insbesondere
auf Art. 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Anhang XVIII des Abkommens wurde geändert durch das am 14.

Oktober 2003 in Luxemburg unterzeichnete Übereinkommen über die
Beteiligung der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der
Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der
Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Repu-
blik Slowenien und der Slowakischen Republik am Europäischen Wirt-
schaftsraum2.

2. Die Richtlinie 2002/73/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 23. September 2002 zur Änderung der Richtlinie 76/207/EWG des
Rates zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von
Männern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur
Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf die
Arbeitsbedingungen3 ist in das Abkommen aufzunehmen -

beschliesst:
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Art. 1

Anhang XVIII des Abkommens wird wie folgt geändert:
1. Der Nummer 18 (Richtlinie 76/207/EWG des Rates) wird Folgendes

angefügt:

", geändert durch:
- 3200232002 LL 0073:0073: Richtlinie 2002/73/EG des Europäischen Parlaments

und des Rates vom 23. September 2002 (ABl. L 269 vom 5.10.2002, S.
15)."

2. Die Anpassung in Nummer 18 (Verordnung (EWG) Nr. 76/207 des
Rates) wird wie folgt geändert:
a) Die vorliegende Anpassung wird als a nummeriert.
b) Nach Anpassung a wird folgende Anpassung eingefügt:

"b) Die Wörter "im Sinne von Art. 141 Abs. 4 des Vertrags" in Art.
2 Abs. 8 werden durch folgenden Wortlaut ersetzt:

"Im Hinblick auf die effektive Gewährleistung der vollen Gleich-
stellung von Männern und Frauen im Arbeitsleben hindert der
Grundsatz der Gleichbehandlung die Mitgliedstaaten nicht daran,
zur Erleichterung der Berufstätigkeit des unterrepräsentierten
Geschlechts oder zur Verhinderung bzw. zum Ausgleich von
Benachteiligungen in der beruflichen Laufbahn spezifische Ver-
günstigungen beizubehalten oder zu beschliessen."

Art. 2

Der Wortlaut der Richtlinie 2002/73/EG in isländischer und norwegi-
scher Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen
Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 10. Juli 2004 in Kraft, sofern dem Gemein-
samen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des Abkom-
mens übermittelt worden sind4.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Europäischer Wirtschaftsraum 0.110.034.63
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Brüssel, den 9. Juli 2004

(Es folgen die Unterschriften)
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1 LR 170.50

2 ABl. L 130 vom 29.4.2004, S. 3.

3 ABl. L 269 vom 5.10.2002, S. 15.

4 Das Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde mitgeteilt.
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